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Kleine Wiener Wahlhilfe  
Gib Österreich Deine Stimme

Wer wird gewählt? 

Die Bundespräsidentin oder der Bundespräsident.  
 
Wann ist die Wahl? 

Die Wahl ist am Sonntag, 24. April 2016. 

Falls bei diesem Termin niemand 
mehr als die Hälfte der Stimmen bekommt, 
gibt es eine Stichwahl zwischen 2 Kandidatinnen oder Kandidaten. 

Diese Stichwahl wäre am Sonntag, 22. Mai 2016. 

Wann haben die Wahllokale in Wien geöffnet? 

Die Wahllokale sind von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet.

Wer darf wählen?

Österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, 
die am 23. Februar 2016 ihren Hauptwohnsitz in Wien hatten. 

Es dürfen nur Personen wählen, 
die spätestens am Wahltag 
ihren 16. Geburtstag haben. 

 
Wählerverzeichnis 

Alle österreichischen Wählerinnen und Wähler 
stehen grundsätzlich automatisch im Wählerverzeichnis. 

Amtliche Wahlinformation

Jede Wählerin und jeder Wähler 
bekommt ungefähr 2 Wochen vor der Wahl 
die „Amtliche Wahlinformation“ mit der Post. 

Inhalt: 

 • Wo ist mein Wahllokal? 

 • Wichtige Informationen zur Wahl
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Was ist eine Wahlkarte?

 •  Die Wahlkarte ist ein Briefkuvert mit dem Stimmzettel. 
 Sie können eine Wahlkarte bekommen, 
 wenn Sie am Wahltag wahrscheinlich
 nicht in Ihrem zuständigen Wahllokal wählen können. 

• Mit einer Wahlkarte können Sie 
 in irgendeinem Wahllokal 
 in ganz Österreich wählen. 
 Nicht nur in dem Wahllokal, 
 das für Sie zuständig ist. 

• Sie können mit der Wahlkarte auch per Briefwahl 
 in Österreich und auch im Ausland wählen. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Wo bekomme ich eine Wahlkarte? 

Sie können die Wahlkarte im zuständigen Wahlreferat 
des Magistratischen Bezirksamtes beantragen. 

Bis wann muss ich die Wahlkarte beantragen? 

 • Sie können die Wahlkarte schriftlich 
  bis 20. April 2016 beantragen. 
  Zum Beispiel auf der Internet-Seite www.wahlen.wien.at 

 • Sie können die Wahlkarte persönlich
  bis 22. April 2016, 12.00 Uhr, beantragen. 

 • Sie können die Wahlkarte nicht telefonisch beantragen!  

 Achtung!  
 Im 4., 6. und 8. Bezirk gibt es eigene Wahlreferate. 
 Diese Wahlreferate sind nicht im Bezirksamt. 

Wie kann ich wählen,  
wenn ich krank oder bettlägerig bin? 

Wenn Sie krank oder bettlägerig sind, 
kann eine Wahlkommission 
zu Ihnen nach Hause kommen. 
Die Wahlkommission besteht aus mehreren Personen. 
Dazu brauchen Sie eine Wahlkarte. 
Außerdem müssen Sie einen eigenen Antrag stellen, 
dass die Wahlkommission zu Ihnen kommt. 
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Briefwahl  

Für die Briefwahl brauchen Sie eine Wahlkarte. 
Mit einer Wahlkarte können Sie in Österreich 
und auch im Ausland Ihre Stimme mit Briefwahl abgeben. 

Bei der Briefwahl können Sie schon vor dem Wahltag wählen. 
Wenn Sie die Wahlkarte bekommen haben, 
können Sie die Wahlkarte sofort abschicken. 

Die Wahlunterlagen für die Wahl am 24. April sind weiß. 
Die Wahlunterlagen für eine allfällige Stichwahl 
am 22. Mai 2016 sind beigefarben. 

Achtung! 
Wenn Sie bereits für die Stichwahl 
eine beigefarbene Wahlkarte haben, 
dürfen Sie diese erst ab dem 3. Mai 2016 
für die Briefwahl verwenden. 
Das ist durch ein Bundes-Gesetz so geregelt. 

 

Wie geht das bei der Briefwahl?    

Die Wahlkarte muss spätestens am Wahltag 
um 17.00 Uhr bei der Bezirks-Wahlbehörde angekommen sein. 
Der Wahltag ist der 24. April 2016. 

Sie können den Brief mit der Post schicken, 
von einer Botin oder einem Boten bringen lassen 
oder auch selbst abgeben. 
Die Adresse steht schon auf der Wahlkarte. 

Sie finden auf der Wahlkarte 
auch wichtige Informationen 
über die Wahl mit der Wahlkarte. 

Es gibt auch ein Video, 
auf dem Sie sehen können, 
was Sie bei der Briefwahl beachten müssen. 
Das Video finden Sie auf der Internet-Seite 
www.wahlen.wien.at
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Ganz wichtig am Wahltag!   

Sie müssen ein Identitäts-Dokument mitnehmen! 
Das ist zum Beispiel 

 •  der Reisepass 

 •  der Personalausweis 

 •  der Führerschein 

 •  oder der Ausweis für Studierende 

Wenn Sie mit einer Wahlkarte 
in einem Wahllokal wählen wollen, 
müssen Sie die Wahlkarte unbedingt mitnehmen. 
Das gilt auch dann, 
wenn Sie mit einer Wahlkarte 
in Ihrem zuständigen Wahllokal wählen wollen. 

Im Wahllokal  

Die Wählerin oder der Wähler bekommt 
1 Stimmzettel und 1 Wahlkuvert. 

In der Wahlzelle   

In der Wahlzelle können Sie auf dem Stimmzettel 
eine Kandidatin oder einen Kandidaten 
als Bundespräsidentin oder Bundespräsidenten auswählen 
und am Stimmzettel ankreuzen.

Es gilt das geheime und persönliche Wahlrecht. 
Das heißt, die Wählerin oder der Wähler 
wählt selbst und alleine! 

Nach der Wahl   

Sie stecken noch in der Wahlzelle 
den ausgefüllten Stimmzettel in das Wahlkuvert. 
Dann verschließen Sie das Wahlkuvert. 

Dann verlassen Sie die Wahlzelle 
und geben das Wahlkuvert in die Wahlurne. 
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Wann gibt es eine Stichwahl?  

Die Bundespräsidentin oder der Bundespräsident 
muss mit einer absoluten Mehrheit gewählt werden. 
Das heißt, eine Kandidatin oder ein Kandidat 
muss mehr als die Hälfte der Stimmen bekommen. 
Wenn bei der Wahl am 24. April 2016 
niemand eine absolute Mehrheit erhält, 
gibt es am 22. Mai 2016 eine Stichwahl. 

Bei dieser Stichwahl treten nur mehr die 2 Personen an, 
die die meisten Stimmen bekommen haben. 

Für die Stichwahl gelten die gleichen Regelungen
wie für den ersten Wahlgang. 
Wenn Sie für die Stichwahl eine Wahlkarte brauchen, 
müssen Sie diese extra beantragen. 

 •  Sie können die Wahlkarte für die Stichwahl 
  schriftlich bis 18. Mai 2016 beantragen. 
  Zum Beispiel auf der Internet-Seite www.wahlen.wien.at 

 •  Sie können die Wahlkarte für die Stichwahl
  persönlich bis 20. Mai 2016, 12 Uhr, beantragen. 

Achtung! 
Wenn Sie für die Stichwahl eine Wahlkarte haben, 
dürfen Sie diese erst ab dem 3. Mai 2016 
für die Briefwahl verwenden. 
Das ist durch ein Bundes-Gesetz so geregelt. 

Alle Informationen zur Wahl der Bundespräsidentin 
oder des Bundespräsidenten 2016: 

Wiener Stadt-Informationszentrum: 
Telefon: 01/525 50 
Internet: www.wahlen.wien.at 

Alle Infos rund um die Bundespräsidentenwahl 2016 in Wien: 
Stadtinformationszentrum: Telefon 01/525 50 und Internet: www.wahlen.wien.at
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